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Ja so ist es. Im Zweifel ist aber der Nachweis zu erbringen, dass dieser Bedarf auch tatsächlich
in Zusammenhang mit der Behinderung besteht. Aber ja, die Schutzrechte für
Schwerbehinderte stehen über dem LBG. Alleine schon deswegen, weil Bundesrecht
Landesrecht bricht und SGB ist Bundesrecht.��.

Und in Schule sind Schwerbehindertenvertretungen eigentlich gut aufgestellt und vernetzt.
Zumindest in NRW
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